
Landkreis Wittenberg 
Der Landrat ß i :■ 

Postanschrift; 

Postfach 251 

06872 Lulhersladt Wittenberg 

VWB „Elbaue-Fläming". 

Gemeinde Mühlanger 

Karl-Marx-Platz 8 

06895 Zahna 

.p Besucheradresse^utherstadt Wittenberg 
•>■-■■'■'■■ Breitscheidstraße 3 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens:25.<H2006/frau Matlusch 

Mein Akten seichen 

15.1. 

Auskunft erteil! 

Herr Schindler 

Telefonnummer: 035383/70112 

(03-191) 

479-217 
Datum: 

2006-05-05 

Genehmigung 

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5 Ok 
tober 1993 (GVBI. LSA S. 568), in der zurzeit gültigen Fassung genehmige ich die 

2. Änderungssatzung vom 24. April 2006 zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Mühlanger. 

Die 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung ist auszufertigen und bekannt zu machen 
Die Bekanntmachung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen. 

- Siegel -

Schaukasten: im Wartehäuschen der 
Bushaltestelle Wittenberger Str./Ecke 
Zornigaller Weg, gegenüber Grund 

stück Hohndorfer(Str. 50 

ausgehangen am:'? \ 
abzunehmen^; Jg $ 
abgenommen am: ̂ a /■ *-

Konto der Kreiskasse 

11, BLZ Büb SO] 01 

Sparlieisse »ittenbarg 

Telefon |0 31 91) 479 - O 

Telefax |0 31 91) ^T9 - 300 

E-mail: buergefbLiero@landkrets wiitenberg.de 

Sprech«eit«>: Dienstag e. 30 - U.00 und 13.00 - IS üo uhi 
l>onnarstag B.30 - 12.(10 und J3.QÖ - iö.Oü Uhi 
DiJer nach Vereinbarung 
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2. Satzung zur Änderung der I-Iauptsiilznng der Gemeinde Mühlanger 

Auf der Grundlage der §§ 6,7 und 44 Absatz 3 Ziffer 1 Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVB1. LSA S. 568) in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Mühlanger in seiner Sitzung am 24. 04 2006 mit 

Beschluss Nr. 68-12/06, folgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen-

Artikel 1 

§ 9 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 

Der Gemeinderat hält nach Maßgabe des Bedarfs in den ordentlichen öffentlichen Sitzungen 
eine Einwohnerfragestunde ab. 

Artikel 2 

§ 12 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende neue Fassung: 

(2) Sind Pläne, Karten, Zeichnungen oder andere Anlagen selbst eine bekannt zumachende 
Angelegenheit oder Bestandteil einer bekannt zumachenden Angelegenheit, so kann diese 

durch Auslegung in der Außenstelle der Verwaltungsgemeinschaft „Elbaue-Fläming" in 
06918 Elster (Elbe), Markt 12, ersetzt werden. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Mühlanger tritt am Tag nach 
ihrer Öffentlichen Bekanntmachuno in Kraft. 

Mühlanger, den 

Schaukasten: im Wartehäuschen der 
Bushaltestelle Wittenberger Str./Eckc 
Zörnigallcr Weg, gegenüber Grund 

stück Holindorfcr Str. 50 

ausgehangen am: m ynnn 

abzunehmen am: Jq' 

abgenommen am: 


